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Klausur im Kurs Verbraucherschutz WiSe 2007/2008

 „In einigen Fällen, in denen Mitgliedstaaten verschiedene zwingende Rechtsvorschriften erlassen haben, die strenger sind als die Bestimmungen der (Verbraucherkredit)Richtlinie 87/102/EWG, führt die sich aus diesen nationalen Unterschieden ergebende Sach- und Rechtslage zum einen zu Verzerrungen im Wettbewerb der Kreditgeber in der Gemeinschaft und behindert den Binnenmarkt. Sie schränkt zum anderen die Möglichkeiten der Verbraucher ein, das stetig zunehmende Angebot an grenzüberschreitenden Verbraucherkrediten unmittelbar zu nutzen. Diese Verzerrungen und Einschränkungen können wiederum Folgen für die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen haben.“
„Im Hinblick auf die permanente Weiterentwicklung des Marktes für Verbraucherkredite und die zunehmende Mobilität der europäischen Bürger kann ein zukunftsweisendes Gemeinschaftsrecht, das sich künftigen Kreditformen anpassen kann und das den Mitgliedstaaten einen angemessenen Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung lässt, zu einem modernen Verbraucherkreditrecht beitragen.“ (Auszug aus „Gemeinsamer Standpunkt des EU Ministerrates vom 20. September 2007 im Hinblick auf die Annahme einer Richtlinie über Verbraucherkreditverträge“)

Erläutern Sie zunächst den vorstehenden Text  und analysieren in einem zusammenhängenden Text die Aussagen unter Beachtung der nachstehenden Fragen (Bitte nicht jede Frage für sich und dann die Antwort dazu):
· Welches Modell des Verbraucherschutzes (Wuchermodell oder Informationsmodell) liegt dem Text zugrunde?

· Wie ist das Verhältnis von Wettbewerb auf dem Markt zum Verbraucherschutz gedacht und wie könnte man es kritisieren?
· Welche Rolle spielt nationales Verbraucherschutzrecht für die Kommission?

· Das Gemeinschaftsrecht soll sich „künftigen Kreditformen anpassen“. Man könnte aber auch verlangen, dass sich „künftigen Kreditformen“ dem Recht anpassen müssen. Was spricht dafür und was dagegen?
Zugelassene Hilfsmittel: keine
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